PAGE  
3

[image: image1.png]UNIVERSITAT DORTMUND





Allgemeines Infoblatt über Möglichkeiten zur Promotion 

an der Fakultät Rehabilitationswissenschaften
Promotionsausschuss der Fakultät Rehabilitationswissenschaften

Emil-Figge-Straße 50 – 44221 Dortmund

Akademische Grade für eine Promotion
Die Universität Dortmund verleiht für Promotionen in der Fakultät Rehabilitationswissenschaften den Grad einer Doktorin oder eines Doktors der Erziehungswissenschaften (Dr. paed.) oder den Grad einer Doktorin oder eines Doktors der Philosophie (Dr. phil.). Für die Durchführung des Verfahrens ist der Promotionsausschuss der Fakultät zuständig. Die Universität Dortmund kann auf Antrag der Fakultät Rehabilitationswissenschaften diese Doktorgrade im Falle außerordentlicher wissenschaftlicher Verdienste einer Person auch ehrenhalber verleihen (Dr. paed. h.c. oder Dr. phil. h.c.).
Bestandteile der Promotion

Die Promotion soll zu einer über die allgemeinen Studienziele (LA SP / Diplom EW) deutlich hinausgehenden Befähigung zu selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit führen. Diese Befähigung wird erlangt durch Abfassen einer wissenschaftlichen Abhandlung (Dissertation) sowie durch eine mündliche Prüfung (Disputation und Kolloquium). Die Dissertation muss den Stand  wissenschaftlicher Erkenntnisse des gewählten Hauptfaches  weiterführen.

Voraussetzungen zur Zulassung zum Promotionsverfahren

Die Zulassung zum Promotionsverfahren können an postgradualer wissenschaftlicher Weiterqualifikation interessierte Personen mit einer berufsqualifizierenden oder anderen, den Studiengang zuende führenden Abschlussprüfung beantragen 

· nach einem  sonderpädagogischen oder  rehabilitationspädagogischen Studium oder

· nach einem anderen artverwandten Studium, das wesentliche Fächerinhalte oben genannter Studiengänge einschließt oder  eine erhebliche Anrechnung von Studienanteilen gemäß § 90 Abs. 5 UG gestattet, 

wenn es  absolviert wurde entweder 

· an wissenschaftlichen Hochschulen mit einer Regelstudienzeit von 8 Semestern oder 

· an wissenschaftlichen Hochschulen mit einer Regelstudienzeit von 6 Semestern plus daran anschließenden 3-semestrigen Studien in den Promotionsfächern oder

· an Fachhochschulen, Kunsthochschulen, Musikhochschulen oder im Rahmen einschlägiger Studiengänge an Universitäten mit mind. der Leistungsnote ``gut`` plus daran an-schließenden 3-semestrigen wissenschaftlichen Studien in den Promotionsfächern,

von denen mindestens zwei Semester an der Fakultät Rehabilitationswissenschaften der Universität Dortmund studiert worden sein sollen,

oder
nach denen die Bewerberin oder der Bewerber mindestens ein Jahr an der  Fakultät Rehabilitationswissenschaften als Wissenschaftliche(r) Mitarbeiter(in) tätig gewesen sein soll.

Antrag auf Zulassung zur Promotion

Einem förmlichen Antrag auf Zulassung zum Promotionsverfahren in der Fakultät sind beizufügen (Zeugnisse immer in beglaubigter Kopie):
· Reifezeugnis oder sonstige Hochschulzugangsberechtigung der Bewerber,

· Abschlusszeugnis über die Hochschulausbildung der Bewerber,

· tabellarischer Lebenslauf mit wissenschaftlichem und beruflichem Werdegang sowie Angabe der Staatsbürgerschaft der Bewerber,

· Vorschläge für die Betreuerinnen und Betreuer der Dissertation,

· schriftliche Bestätigung einer Professorin oder eines Professors oder habilitierten Mitgliedes der Fakultät Rehabilitationswissenschaften über die Absprache eines Arbeitsthemas der Dissertation und die Bereitschaft zur Betreuung derselben,

· gegliedertes Exposé der geplanten Dissertation: 1. Forschungs- und Erkenntnisstand, 2. eigene Fragestellung, 3. Hypothesen und Stichprobe (bei empirischen Arbeiten), 4. Untersuchungsmethoden, 5. Auswertungsmethoden, 6. erwarteter Erkenntnisgewinn,

· eine Immatrikulations- oder Studienbescheinigung der Universität Dortmund

oder

· eine Bescheinigung über ein Beschäftigungsverhältnis in der Fakultät.

Ablauf des Promotionsverfahrens

Nach erfolgter Zulassung haben Doktorandinnen und Doktoranden einen in der Regel nicht länger als drei Jahre währenden Zeitraum zur Verfügung, an dessen Beginn sie mit den Betreuerinnen und/oder Betreuern die räumlichen und finanziellen Rahmenbedingungen für die Anfertigung der Dissertation und mit den vorzuschlagenden Prüferinnen und/oder Prüfern den fachbezogenen Umfang der mündlichen Prüfungsteilgebiete abzustimmen haben.

Am Ende der 3-Jahres-Frist ist die in deutscher Sprache zu  verfassende Dissertation mit einem Formblatt in drei maschinenschriftlichen Exemplaren beim Promotionsausschuss einzureichen – versehen mit einem vorgeschriebenen Titelblatt, einem einseitigen inhaltlichen Abstrakt und einem aktuellen tabellarischen Lebenslauf sowie einer Versicherung über die eigenständige Anfertigung der Dissertation und über ihre Nichtverwendung im Rahmen anderer akademischer Hochschulprüfungen.

Der Promotionsausschuss entscheidet aufgrund der gutachterlichen Bewertung und nach Ab-lauf einer vierwöchigen Auslage- und dreitägigen Einspruchsfrist, während der die Dissertation hochschulöffentlich ausliegt, über die Annahme oder Ablehnung der Dissertation.

Im Fall der Annahme bestellt der Promotionsausschuss eine dreiköpfige Prüfungskommission. 

Die/der Vorsitzende dieser PK setzt in Absprache mit den Beteiligten einen Termin während der Vorlesungszeit für die zweistündige mündliche Prüfung fest. Die Prüfungskommission bestimmt den Ablauf der Prüfung, bewertet sie, benotet die Dissertation und stellt aufgrund der schriftlichen und der mündlichen Leistungen ein Gesamtergebnis der Promotion fest.

Veröffentlichung der Dissertation

Sodann haben Doktorandinnen oder Doktoranden von der vom Promotionsausschuss zu genehmigenden Fassung der Dissertation ein Exemplar für die Prüfungsunterlagen und drei Exemplare für die Archivierung abzugeben und diese endgültige Fassung der Dissertation in angemessener Weise der wissenschaftlichen Öffentlichkeit durch Vervielfältigung oder Verbreitung zugänglich zu machen und zwar entweder durch

· 80 Exemplare in Buchdruck oder Fotodruck

oder

· den Nachweis einer gewerblich verlegten und im Buchhandel verbreiteten Mindestauflage von 150 Stück mit Kennzeichnung als Dissertation der Universität Dortmund

oder

· den Nachweis der Veröffentlichung in einer wiss. Zeitschrift mit Diss.-Vermerk

oder

· die Ablieferung eines Mikrofiches und 50 weiterer Kopien 

oder

· durch Ablieferung einer elektronischen Version, deren Datenformat und Datenträger mit der Universitätsbibliothek Dortmund abzustimmen sind.

Abschluss des Promotionsverfahrens

Erst nach Übergabe der Exemplare kann die auf den Tag der Prüfung datierte Promotionsurkunde erstellt, durch den Dekan der Fak. 13 überreicht, und das Promotionsverfahren damit formal abgeschlossen werden. Von nun an darf der Doktortitel geführt werden.

Informationen und Regularien zum Promotionsverfahren

Alle Bestimmungen und Regularien der Durchführung des Promotionsverfahrens enthält die Promotionsordnung der Universität Dortmund für die Fakultät Rehabilitationswissenschaften vom 17.02.1998 in der zuletzt geänderten Fassung vom 12.12.1999.

Erste Informationen und Beratung hinsichtlich eines geplanten Promotionsvorhabens erhalten Interessierte durch die Studienberatung der Fakultät 13 in der wöchentlichen Sprechstunde in Raum 5.407, EF 50, oder unter 0231/755–5898, weitere Informationen und Beratung dann durch Dr. M. Werner, Mitglied des Promotionsausschusses, Tel. 0231/755–4593, Sprechstunde Mo. 12:00-13:30 Uhr in Raum 3.438.                                            25.06.2003 / Werner
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